
2010

Betrieblich unterstützte
Kinderbetreuung

Leitfaden für Unternehmen

P01011_WiMiBuK_Cover.indd   11P01011_WiMiBuK_Cover.indd   11 14.12.2009   13:57:06 Uhr14.12.2009   13:57:06 Uhr



P01011_WiMiBuK_Cover.indd   12P01011_WiMiBuK_Cover.indd   12 14.12.2009   13:57:09 Uhr14.12.2009   13:57:09 Uhr



1 Inhaltsangabe

Vorworte

 Wirtschaftsminister Ernst Pfi ster MdL 3

  Verbandsdirektor Roland Klinger, Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 4

I. Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

I. 1  Kindertageseinrichtungen 5

I. 1.1  Gründung einer betriebseigenen Kindertageseinrichtung. Das Unternehmen ist 

Träger der Einrichtung. Dargestellt am Beispiel Volz Gruppe, Deilingen 5

I. 1.2  Gründung einer betriebseigenen Kindertageseinrichtung. Vergabe der Trägerschaft 

an einen öffentlichen, freien oder privaten Träger 8

I. 1.3  Betrieblich geförderte Elterninitiativen oder Elternvereine als Träger 

der Kindertageseinrichtung. Dargestellt an den Beispielen Orsay GmbH, 

Willstätt-Sand und Kinderkrippe Krabbelkäfer e.V., Mannheim. 8

I. 1.4  Überbetriebliche Kooperation mehrerer Unternehmen. Dargestellt am Beispiel 

Überbetriebliche Kindertagesstätte Lörrach e.V. 12

I. 1.5  Kooperation zwischen Unternehmen und Kommune bei Planung, Errichtung und Betrieb 

einer Kindertageseinrichtung. Dargestellt an den Beispielen Fa. Sick AG, Waldkirch 

zusammen mit Stadt Waldkirch und Siemens Industriepark Karlsruhe GmbH & Co. KG 14

I. 2  Finanzierung von Belegplätzen 18

I. 2.1  Finanzierung von Belegplätzen in bestehenden Kindertageseinrichtungen. 

Dargestellt an den Beispielen Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH und 

Belegplatzmodell Städtische Kinderkrippe Regenbogen, Stadt Laupheim 18

I. 2.2  Finanzierung längerer Öffnungszeiten in bestehenden Kindertageseinrichtungen. 

Dargestellt am Beispiel Kindertageseinrichtung „Schatztruhe im VolksbankHaus“ Pforzheim 22

I. 3  Kindertagespfl ege 24

I. 3.1  Betreuung durch Tagespfl egepersonen. Dargestellt am Beispiel 

Die Familiengenossenschaft Mannheim e. G. 24

I. 3.2  Kindertagespfl ege in anderen geeigneten Räumen, beispielsweise in 

Räumen des Unternehmens 26

I. 4  Sonderfall 26

I. 4.1  Flexible Kinderbetreuung in Stuttgart im Kinderhaus Regenbogen 26

I. 5  Arbeitgeberzuschuss zur Kindertagesbetreuung 29

I. 6  Sonstige Optionen 29

I. 6.1  Kinderbetreuung für Notfälle 29

I. 6.2  Ferienbetreuung. Dargestellt am Beispiel Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen 30

I. 6.3  Information, Beratung und Vermittlung von Kinderbetreuung. Dargestellt am Beispiel 

Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen 32

II. Gesetzliche und sonstige Rahmenbedingungen 
 für Kindertageseinrichtungen 

II. 1   Gesetzesauftrag und Grundsätze der Förderung nach §§ 22, 22a Sozialgesetz buch (SGB) VIII und 

§§ 2, 2a Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) Baden-Württemberg 34

II. 2  Genehmigungsverfahren, Betriebserlaubnis, sonstige Genehmigungen 34

II. 3  Mindest-Rahmenbedingungen für die unterschiedlichen Angebotsformen 36

P01011_WiMiBuK_Inhalt.indd   1P01011_WiMiBuK_Inhalt.indd   1 15.12.2009   11:23:49 Uhr15.12.2009   11:23:49 Uhr



2  Inhaltsangabe

II. 4  Weitere Rahmenbedingungen der Angebotsformen  37

II. 5  Personelle Besetzung 37

II. 6  Ablaufschema zur Errichtung einer betrieblichen Kindertageseinrichtung 38

III. Gesetzliche und sonstige Rahmenbedingungen in der Kindertagespfl ege

III. 1  Allgemeines 42 

III. 2  Erlaubnis zur Kindertagespfl ege 42 

III. 3  Unfallversicherung für in Kindertagespfl ege betreute Kinder 42

IV.  Kosten, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für 
Kindertages einrichtungen und Kindertagespfl ege

IV. 1  Kosten betrieblicher Kindertageseinrichtungen 43

IV. 1.1 Investitionskosten 43

IV. 1.2 Laufende Betriebskosten 44

IV. 1.3 Einnahmen 44

IV. 1.3.1  Öffentliche Förderung von Kinderkrippen, Kindergärten und 

altersgemischten Gruppen sowie von Schülerhorten 45

IV. 1.3.2 Elternbeiträge 45

IV. 1.3.3 Bundesförderprogramm Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung 45

IV. 2  Kosten der Kindertagespfl ege 46

IV. 2.1 Kindertagespfl ege in Räumen des Unternehmens 46

IV. 2.2 Öffentliche Förderung und infrastrukturelle Begleitung von Tagespfl egepersonen 46

IV. 2.2.1 Vermittlung, Beratung und Begleitung 46

IV. 2.2.2 Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespfl egeperson 47

IV. 2.2.3 Förderung der Investitionskosten 47

IV. 2.2.4 Kostenbeteiligung der Eltern für in Kindertagespfl ege betreute Kinder 47

V. Rechtliche Fragestellungen
 
V. 1   Möglichkeiten der Rechtsformen der Träger 47

VI. Steuerrechtliche Fragestellungen

VI. 1  Steuerbegünstigungen 49

VI. 2  Die umsatzsteuerliche Behandlung gemeinnütziger Vereine 49

VI. 3  Arbeitgeberzuschüsse als abzugsfähige Zuwendungen 50

VI. 4  Arbeitgeberzuschüsse als Betriebsausgaben 51

VI. 5  Einkommensteuerliche Behandlung von Arbeitgeberzuschüssen 51

VI. 6  Kindertagespfl ege 51

VII. Anhang 

P01011_WiMiBuK_Inhalt.indd   2P01011_WiMiBuK_Inhalt.indd   2 15.12.2009   11:23:50 Uhr15.12.2009   11:23:50 Uhr



3 Vorwort

Die demografi sche Entwicklung wird mittelfristig zu einem er-

heblichen Rückgang der Erwerbsbevölkerung führen. Um die 

wirtschaftliche Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit Baden-

Württembergs zu sichern, müssen wir dem Fachkräftemangel 

nachhaltig entgegentreten.

Gemeinsam mit der Wirtschaft wollen wir die notwendigen 

Rahmenbedingungen schaff en und dabei auch auf eine fami-

lienbewusste Personalpolitik als einen zentralen Standortfaktor 

der Zukunft bauen. Familienfreundliche Bedingungen müssen 

zu einem Bestandteil der Unternehmenskultur werden, um ins-

besondere auch eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbsleben 

und Familie zu ermöglichen.  

Eine familienbewusste Personalpolitik und betriebsnahe Kin-

derbetreuung sind hierfür Erfolgsfaktoren. Nur mit familien-

freundlichen Bedingungen im Betrieb – insbesondere bei den 

Arbeitszeiten, bei der Arbeitsorganisation sowie beim Umgang 

mit der Elternzeit – ist für berufstätige Eltern der Alltag so zu 

meistern, dass er allen gerecht wird.

Besonders die Einrichtung eigener Betriebskindertagesstätten 

mit einem verlässlichen Betreuungsangebot für alle Altersstufen 

ist den Eltern eine große Hilfe. Ist das nicht möglich, gewäh-

ren manche Unternehmen den Beschäftigten Zuschüsse für eine 

Kinderbetreuung. Andere Betriebe fi nanzieren Tagesmütter und 

Tagesväter oder Belegplätze in Kindertageseinrichtungen son-

stiger freier oder öff entlicher Träger. 

Die Investition rechnet sich für die Unternehmen: Die Motivati-

on der Beschäftigten ist sehr hoch, wenn sie ihre Kinder gut ver-

sorgt und betreut wissen. Die vorteilhaften Arbeitsbedingungen 

binden Arbeitnehmer/-innen langfristig an ein Unternehmen. 

Eine kürzere Elternzeit bringt qualifi ziertes Fachwissen und 

wertvolle Erfahrung der Mitarbeiter schneller zurück.

Die vorliegende Broschüre informiert über die Voraussetzungen 

für eine betriebliche Kinderbetreuung und gibt Anregungen 

und praktische Hinweise, in welcher Art und Weise eine solche 

Betreuung angeboten und organisiert werden kann.

Zur Unterstützung von Unternehmen bietet auch die Service-

stelle „Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung“, die auf An-

regung des Wirtschaftsministeriums beim Kommunalverband 

für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) – Landes-

jugendamt – eingerichtet worden ist, Beratung und konkrete 

Dienstleistungen rund um das Th ema betrieblich unterstützte 

Kinderbetreuung an.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die an der Erstellung 

dieses Leitfadens mitgewirkt haben, besonders beim Ministeri-

um für Kultus, Jugend und Sport, dem Finanzministerium, dem 

Ministerium für Arbeit und Soziales sowie beim Kommunalver-

band für Jugend und Soziales Baden-Württemberg.

Ernst Pfi ster MdL

Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg

E Pfi MdL

Vorwort
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4  Vorwort

Der Bund hat mit gesetzlichen Initiativen und Regelungen auf 

aktuelle Entwicklungen wie globaler Wettbewerb, demografi scher 

Wandel, veränderte Vorstellungen und Realitäten von Familien 

und Geschlechterrollen, reagiert. 

Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG wurden die kom-

munalen Träger der Jugendhilfe beauftragt, bedarfsgerechte Kin-

dertagesbetreuungs-Angebote vor Ort zu schaff en und den Eltern 

dabei zu helfen, dass sie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung 

besser miteinander vereinbaren können. Mit der Bereitstellung 

von Mitteln für den Ausbau der Betreuungsangebote für Kin-

der unter drei Jahren und dem Kinderförderungsgesetz – KiföG, 

der Einführung eines uneingeschränkten subjektiven Rechtsan-

spruches für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr auf einen 

Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespfl e-

ge ab 01. August 2013, hat der Bund die Schaff ung von neuen 

Betreuungsplätzen wesentlich befördert. Der gesetzliche Auftrag 

räumt dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern einen hohen Stel-

lenwert ein. 

In Baden-Württemberg haben sich die Kommunen, in Überein-

kunft mit den freien Trägern, zu ihrer traditionellen Verantwor-

tung und Zuständigkeit für den Ausbau der Angebote im Bereich 

der vorschulischen Bildung und Betreuung von Kindern vor Ort 

bekannt. Die Planung und Schaff ung bedarfsgerechter Betreuungs-

angebote für Kinder bis zum Schuleintritt ist in Baden-Württem-

berg kommunale Aufgabe. Mit der Änderung des Kindertages-

betreuungsgesetzes von Baden-Württemberg – KiTaG – und der 

damit verbundenen Neuausrichtung der Betriebskostenförderung 

nach dem Grundsatz: „Das Geld folgt den Kindern“, sowie dem 

Anspruch der förderzuständigen Standortkommune auf „Kosten-

ausgleich bei der Betreuung auswärtiger Kinder“ an deren Wohn-

sitzkommune, wurden die Förderregelungen für die freien und 

privat-gewerblichen Träger weitgehend vereinfacht und dem El-

ternrecht, sich das jeweils passende Betreuungsangebot aussuchen 

zu können, Rechnung getragen. 

Die Städte und Gemeinden stellen sich, in Kooperation mit frei-

en und inzwischen auch zunehmend privaten Trägern, den He-

rausforderungen und suchen nach Möglichkeiten, neue, fl exible, 

bedarfsgerechte und qualitativ gute Betreuungsangebote zu fi nan-

zieren und zu realisieren. 

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württ-

emberg, mit seinem gesetzlichen Auftrag zur Erteilung von Be-

triebserlaubnissen und zur Aufsicht, begleitet und unterstützt mit 

seinem Landesjugendamt den Ausbau der Kindertagesbetreuung. 

Unternehmen, die für sich den Gewinn durch Investitionen in 

eine betriebsnahe Kindertagesbetreuung erkannt haben und die 

zu einem Engagement bereit sind, brauchen die kommunale Un-

terstützung. Insbesondere, wenn sich kommunale Planungsräu-

me nicht mit dem Einzugsgebiet eines oder mehrerer Betriebe 

decken.

Seit Mai 2008 ist beim KVJS – Landesjugendamt – die landeswei-

te „Servicestelle betrieblich unterstützte Kinderbetreuung“ einge-

richtet. Betriebe, die sich bei der Schaff ung einer betrieblichen 

oder betriebsnahen Kinderbetreuung engagieren wollen, haben 

damit eine Anlaufstelle, die Informationen bereit hält, Kontakte 

herstellt und ganz konkret Unterstützung bei der Realisierung von 

Betreuungsangeboten leistet.

Die Vorteile, die für Kommunen und Regionen entstehen, wenn 

sie als Lebensort für Familien und als Standort für Unternehmen 

attraktiv sind, lassen sich inzwischen nicht nur in materieller Hin-

sicht, sondern auch in ihrer Wirkung auf das Gemeinwesen insge-

samt überzeugend darstellen.

Vielleicht braucht es vor Ort noch Anstöße und Initiativen, um 

die gemeinsamen Interessen von Betrieben und Kommunen 

konkret und sichtbar zu machen. Diese Broschüre soll dazu er-

muntern und beitragen, dass neue Partnerschaften entstehen. Der 

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 

ist gerne bereit, die Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten.

Senator e. h. Roland Klinger

Verbandsdirektor Kommunalverband für Jugend und Soziales 

Baden-Württemberg

Senator e. h. Roland Klinger

Vorwort
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5 Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung

Betriebe haben viele Möglichkeiten, um sich im Bereich der Kin-

derbetreuung zu engagieren: Die Palette reicht dabei von betriebs-

eigenen Einrichtungen bis hin zu Modellen in anderer Träger-

schaft, die mehr oder weniger umfassend von den Unternehmen 

unterstützt werden. Hinzu kommen temporäre Maßnahmen wie 

Ferienbetreuung oder reine Serviceangebote. Betrieblich unter-

stützte Kinderbetreuung ist mit unterschiedlichen Kosten ver-

bunden, deshalb wird auch der Umfang des betrieblichen Enga-

gements unterschiedlich ausfallen. Jede Form einer betrieblichen 

Unterstützung bei der Kinderbetreuung muss auch zu den jewei-

ligen individuellen Unternehmensstrukturen und dem Bedarf der 

Belegschaft passen.

Betriebliche Kinderbetreuungsplätze oder andere Betreuungs-

möglichkeiten zu schaff en ist oft ein zeit- und personalaufwän-

diger Prozess. Für manche der hier vorgestellten Möglichkeiten 

empfi ehlt es sich, frühzeitig Fachleute zu Rate zu ziehen oder ei-

nen externen Träger mit hinzu zu ziehen oder zu beauftragen. Die 

Zusammenarbeit mit auf Kinderbetreuung spezialisierten Dienst-

leistern hat den Vorteil, dass diese die erforderliche Kompetenz 

und die Verbindungen zu Entscheidungsträgern für notwendige 

Genehmigungen haben. 

Die in diesem Leitfaden enthaltenen Tipps haben keine Rechts-

verbindlichkeit.

I. 1  Kindertageseinrichtungen

Bei allen im Folgenden beschriebenen Modellen empfi ehlt es sich, 

dringend vor jeder detaillierten Planung den Kontakt zur Kom-

mune und dem Landesjugendamt zu suchen. Im Vorfeld ist abzu-

klären, welche rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten sind, 

welche Unterstützungs- und Finanzierungsmöglichkeiten seitens 

der Kommune möglich sind, welche weiteren Partner ins Boot 

geholt werden müssen und mit welchem Zeitrahmen für die not-

wendigen Genehmigungen und Bewilligungen zu rechnen ist.

I.   Möglichkeiten der 

betrieblich unterstützten 

Kinderbetreuung
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6  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

0 Beispiel: Kindergrippe VolzKIDZ  

Volz-Gruppe 
Gartenstraße 6, 78586 Deilingen

Unternehmensgegenstand: 

Die Volz-Gruppe stellt hochwertige Komponenten für 

Hydraulik her und ist eines der führenden europäischen 

Unternehmen im Bereich der Hydrokomponenten.

Mitarbeiterstruktur:

220 Mitarbeiter/-innen in der gesamten Gruppe

Art des Angebots: 

Betriebseigene Kinderkrippe VolzKIDZ (Kleinkinderbetreu-

ung), die öffentlich zugänglich ist. Zusätzlich Ferienbe-

treuung für Kindergarten- und Grundschulkinder während 

den Schulferien (nur für Kinder der Mitarbeitenden)

Ansprechpartnerinnen:

Frau Sigrid Fleig, Frau Regina Volz, Telefon: 07426 939-0

E-Mail: kidz@volz.de

Anzahl der Kinder: Derzeit 22 Kinder

Alter der Kinder: 

Zwischen sechs Monaten und drei Jahren

Öffnungszeiten: 

Montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr mit 

 fl exiblen Bring- und Abholzeiten; ganzjährig geöffnet 

 (keine Schließungstage, außer zwischen Weihnachten 

und Neujahr)

Anzahl und Qualifi kation der Betreuerinnen: 

Sieben ausgebildete Erzieherinnen

Kosten:

Investitionskosten: 30 000 Euro

Betriebskosten: ca. 50 000 Euro im Jahr 

(öffentliche Zuschüsse bereits abgezogen) LL| BEISPIEL

I. 1  Kindertageseinrichtungen

I. 1.1  Gründung einer betriebseigenen 

 Kindertageseinrichtung. Das Unter-

nehmen ist Träger der Einrichtung

Das Unternehmen kann eine eigene Kindertageseinrichtung (Kin-

dergarten, Kinderkrippe, altersgemischte Einrichtung, Schüler-

hort) gründen und betreiben. Der Betrieb einer eigenen Kinder-

tageseinrichtung bietet den Unternehmen vor allem den Vorteil, 

den Bedarf des Unternehmens ummittelbar umzusetzen.

Eine derartige Einrichtung steht in erster Linie nur Kindern von 

Firmenangehörigen off en. Das Unternehmen ist Träger der Kin-

dertageseinrichtung. Es fi nanziert die Investitions- und Betriebs-

kosten und legt fest, ob und in welcher Höhe Elternbeiträge er-

hoben werden. Im Zeitraum von 2008 bis 2013 können solche 

Einrichtungen zur Betreuung von unter dreijährigen Kindern auf 

Antrag Investitionszuschüsse im Rahmen der Verwaltungsvor-

schrift des Ministeriums für Arbeit und Soziales zur Umsetzung 

des Investitionsprogramms des Bundes „Kinderbetreuungsfi nan-

zierung“ 2008 – 2013 (VwV Investitionen Kleinkindbetreuung) 

vom 11. März 2008 (GABl. S. 114) erhalten (siehe Anhang I. 4). 

Ab 2009 sind solche Einrichtungen auch in den Geltungsbereich 

des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) in der Fassung vom 

19. März 2009 (GBl. S. 162) aufgenommen und nach dessen Be-

stimmungen förderfähig (siehe Anhang I. 3).

Der Betrieb stellt die pädagogischen Fachkräfte ein, bestimmt das 

pädagogische Konzept sowie die Öff nungszeiten und ist zuständig 

für Verwaltung und Geschäftsführung der Kindertageseinrich-

tung. Auch für betriebliche Einrichtungen gilt der gesetzliche 

Auftrag hinsichtlich pädagogischen Zielen und Qualitätssiche-

rung. Das Unternehmen bedarf für den Betrieb der Einrichtung 

vor deren Eröff nung einer Betriebserlaubnis durch das Landesju-

gendamt. Das Eigenengagement des Unternehmens ist bei dieser 

Lösung sehr hoch zu veranschlagen.

Betriebsform/Träger der Kinderbetreuung

Träger der Einrichtung ist die Firma Volz. Sie übernimmt 

einen Großteil der Kosten und stellt die Räumlichkeiten 

zur Verfügung. 
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7 

Elternbeitrag:

Einkommensabhängig, zwischen 50 und 400 Euro 

pro Monat

Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

Angefangen hat alles mit fünf Kindern und zwei Erzieherinnen 

in der Einliegerwohnung der Geschäftsführer Sigrid und Dr. 

Christoph Fleig der Firma Volz in Deilingen. Die Familie Fleig 

hatte für ihren kleinen Sohn eine Betreuungsmöglichkeit ge-

sucht. Mitarbeiter/-innen des Unternehmens befanden sich 

in einer ähnlichen Situation. So lag die Idee, eine eigene Kin-

derkrippe ins Leben zu rufen, sehr nahe. 

Seit der Eröffnung im Herbst 2005 ist die Gruppe inzwischen 

auf zweiundzwanzig Kinder im Alter zwischen sechs Mona-

ten und drei Jahren angewachsen, die von sieben ausgebil-

deten Erzieherinnen betreut werden. Inzwischen wurden 

auch neue, moderne Räumlichkeiten im Firmengebäude der 

Firma Volz bezogen, die speziell für die Bedürfnisse der Kin-

der umgebaut wurden. 

Die Kinderkrippe VolzKIDZ steht nicht nur den Kindern der 

Volz-Mitarbeiter/-innen offen, sondern ist eine öffentliche 

Einrichtung, die von Kindern aus Gemeinden der Landkreise 

Tuttlingen und Balingen in einem Einzugsgebiet von fast 30 

km besucht wird. Die Nachfrage nach Krippenplätzen war 

so groß, dass sich aufgrund einer Warteliste mit Neuanmel-

dungen die Geschäftsleitung im Dezember 2008 zur Einrich-

tung einer dritten Gruppe entschlossen hat.

Probleme/Erfahrungen:

Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass der Fir-

ma Volz bei der Inbetriebnahme der Kinderkrippe keinerlei 

bürokratische Hürden in den Weg gelegt wurden. Von allen 

Seiten hat die Firma Volz Unterstützung erfahren – von der 

Gemeinde und von verschiedenen Ämtern. 

Der große Erfolg der Kinderkrippe kam überraschend. Mit 

einer solch großen Nachfrage hatte anfangs niemand ge-

rechnet. Das Engagement der Firma zahlte sich auch in zwei 

weiteren Bereichen aus: Die Mitarbeiterzufriedenheit und 

der Imagegewinn stiegen an.

D Empfehlungen an andere Unternehmen:

Wir können anderen Unternehmen nur empfehlen, 

 solch einen Schritt zu wagen. Sei es in dieser oder 

 einer anderen Form. Selbst hohe Kosten oder Auf-

wand werden durch die vielen positiven Erfahrungen 

aufgewogen.  Versuchen Sie es!

000
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8  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

I. 1  Kindertageseinrichtungen

I. 1.2  Gründung einer betriebseigenen 

Kindertageseinrichtung. Vergabe der 

Trägerschaft an einen öffentlichen, 

freien oder privaten Träger

Eine weitere Möglichkeit für Unternehmen besteht darin, sich an 

einen öff entlichen, freien oder privaten Träger zu wenden und die-

sem die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung zu übertragen.

Die Entscheidung über die Art der Trägerschaft hängt maßgeblich 

von den im Unternehmen verfügbaren Zeitressourcen und der 

vorhandenen Fachkompetenz ab, um den Rechten und Pfl ichten 

einer Trägerschaft einer betriebseigenen Kindertageseinrichtung 

gerecht zu werden. Die Abgabe an einen externen Träger hat den 

großen Vorteil, dass sich das Unternehmen selbst nicht um die er-

forderlichen Genehmigungen kümmern muss und auch während 

des laufenden Betriebes von Verwaltungsarbeiten entlastet wird. 

Das Unternehmen hat bei dieser Form der Trägerschaft trotzdem 

weitgehende Einfl ussmöglichkeiten. Entscheidend ist die Wahl 

des richtigen Trägers. Wichtig ist, dass die Konzeption, das pä-

dagogische Konzept sowie die sonstigen Rahmenbedingungen 

passgenau zwischen Unternehmen und Träger abgestimmt und 

vertraglich festgelegt sind. Ebenso ist festzulegen, welche fi nanzi-

ellen Leistungen das Unternehmen übernimmt.

Um den richtigen Träger zu fi nden, empfi ehlt es sich, zunächst 

mögliche Träger, die bereits am Ort tätig sind, anzusprechen 

(Kommune, Kirchengemeinde, sonstige freie Träger). Alterna-

tiv können Angebote von freien oder privaten Anbietern bzw. 

Dienstleistern eingeholt werden, die ebenfalls die Trägerschaft 

übernehmen können. Die fi nanzielle Beteiligung kann sehr un-

terschiedlich sein. In der Regel beteiligt sich das Unternehmen an 

den Investitions- und Betriebskosten.

I. 1.3  Betrieblich geförderte Eltern-

initiativen oder Elternvereine als 

 Träger der Kindertageseinrichtung

Bei dieser Variante ist eine Elterninitiative oder ein Elternverein 

bestehend aus Mitarbeitern/-innen eines oder mehrerer Unterneh-

men der Träger einer Kindertageseinrichtung. Für die Gründung 

eines Vereins gibt es allgemeinverbindliche Vorgaben.

Ein oder mehrere Unternehmen unterstützen einen gemeinnüt-

zigen (Eltern-)Verein als Träger der Kindertageseinrichtung. Das 

Engagement der Unternehmen kann bei diesem Modell vielfältig 

sein:

•  Bereitstellung von Räumen im Unternehmen 

für die Kindertageseinrichtung

•  Zuschuss zu den Investitionskosten oder Übernahme 

der ersten Investitionskosten

•  Zuschuss zu den laufenden Betriebsausgaben

•  Gelegentliche Sachspenden

•  Erlaubnis, dass notwendige Besprechungen des 

Elternvereins während der Arbeitszeit stattfi nden.

Welche Unterstützung das Unternehmen leisten will, hängt im 

Wesentlichen vom Bedarf und von der Bereitschaft des Unter-

nehmens ab.

Der Elternverein setzt sich vorrangig aus Mitarbeitern/-innen der 

Unternehmen zusammen, es können aber auch andere Eltern in 

den Verein aufgenommen werden.

Der Verein ist zuständig für die Belange der Kindertageseinrich-

tung und trägt die organisatorische Verantwortung. Eine kontinu-

ierliche Vereinsarbeit muss deshalb sichergestellt werden.

 

L| BEISPIEL
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Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

Orsay verfolgt eine moderne mitarbeiterorientierte Perso-

nalpolitik. Dazu gehört auch das Thema Work-Life-Balance, 

die Möglichkeit für die Mitarbeiter/-innen, Beruf, Familie und 

Freizeit in Einklang zu bringen. Im Rahmen dieser Thematik 

hat Orsay auch die Möglichkeit einer Kinderbetreuung ange-

dacht.

Erster Schritt war eine Umfrage bei den Mitarbeiter/-innen 

über den Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Danach 

war ein Bedarf für die Ganztagsbetreuung von Kindern unter 

drei Jahren sowie die Betreuung von Kindern bis zu 12 Jahren 

an unterrichtsfreien Tagen, insbesondere auch in den Schul-

ferien, gegeben.

Dank einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Willstätt konnten geeignete Räumlichkeiten gefunden wer-

den. Unter der Prämisse „der reale Bedarf wächst mit dem 

Angebot“ startete die Villa Filou e.V. im Mai 2005 mit einer 

kleinen Gruppe von drei bis maximal fünf Kindern pro Tag so-

wie bis zu 10 Kindern an unterrichtsfreien Tagen. Die Zahlen 

stiegen stetig an. Hinzu kamen nicht nur ab Mai Geborene, 

sondern auch Kinder, die zuvor anderweitig betreut wurden, 

da das Konzept bei den Eltern sehr gut ankam und das Ver-

trauen in die Einrichtung geweckt war.

ORSAY GmbH 
Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand

Betriebsform/Träger der Kinderbetreuung:

Die Einrichtung wurde als gemeinnütziger Verein „Villa  Filou 

e. V.“ von Mitarbeiter/-innen der Orsay GmbH gegründet 

und wird vom Unternehmen als Fördermitglied in größerem 

Rahmen durch Spenden unterstützt.

0 Beispiel: ORSAY GmbH 

 

Unternehmensgegenstand: 

Topaktuelle, feminine Mode für junge Frauen  

Mitarbeiterstruktur:

Die Orsay GmbH hat in Deutschland 1 941 Beschäftigte 

(88 Prozent in den Shops, und 12 Prozent in der Zentrale 

Willstätt-Sand). Der Anteil der Mitarbeiterinnen beträgt 95 

Prozent, das Durchschnittsalter beträgt 29 Jahre.

Art des Angebots:

Ganztagsbetreuung, zweisprachiges Konzept (deutsch/

französisch).

Ansprechpartnerin: Frau Fabia Corzilius-Beckers, 

Tel. 07852 910-310, E-Mail: fabia.corzilius-beckers@orsay.de

Anzahl der Kinder:

Bis zu 20 Kinder befi nden sich in Dauerbetreuung, zusätz-

lich bis zu 20 Kinder in Teilzeit- und Ferienbetreuung.

Alter der Kinder:

Ganztagsbetreuung: zweieinhalb Monate bis drei Jahre

Teilzeit- und Ferienbetreuung: bis 12 Jahre

Öffnungszeiten:

6.30 Uhr bis 18.30 Uhr; wobei die Maximalbetreuung pro 

Tag und Kind bei zehn Stunden liegt.

Anzahl und Qualifi kation der Betreuerinnen: 

Drei Erzieherinnen in Vollzeit; eine Erzieherin in Teilzeit; 

eine Pfl egekraft in Vollzeit und eine Praktikantin

|Fortsetzung
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10  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

0 Beispiel: Kinderkrippe 

 Krabbelkäfer e.V., Mannheim 

Mitarbeiterstruktur Roche Diagnostics GmbH (2008):

Mitarbeitende insgesamt: 11 847, davon 44,8 % Frauen 

Branche: Pharma, Diagnostika

Art des Angebots:

Die Kinderkrippe Krabbelkäfer bietet eine umfassende Be-

treuung und kompetente Förderung für Kinder unter drei Jah-

ren an. Das pädagogische Konzept basiert zum einen auf der 

liebevollen, individuellen Betreuung der kleinen Krabbelkäfer 

und zum anderen auf der frühkindlichen Förderung. Mittels 

projektorientierten Angeboten aus den Bereichen Sprache, 

Bewegung, Kreativität und Musik werden Themen aus der 

Lebenswelt der Kinder aufgegriffen. Naturerlebnistage in 

Form von regelmäßigen Waldtagen runden das vielfältige An-

gebot für die kleinen Krabbelkäfer ab. Der Kinderkrippe ist es 

darüber hinaus wichtig, dass die Eltern in die tägliche Arbeit 

einbezogen werden. In Form von Elterndiensten überneh-

men sie viele Aufgaben selbst. Die Kinderkrippe Krabbelkäfer 

bietet eine Ganztagsbetreuung an fünf Tagen pro Woche an. 

Die Eltern können auch zwischen einer Betreuung an drei Ta-

gen oder zwei Tagen pro Woche wählen.

Ansprechpartnerin: 

Krabbelkäfer e.V.

Vorstandsvorsitzende: Frau Bettina Haag  

Telefon: 0621 8203-970

vorstand@krabbelkaefer-mannheim.de  

Anzahl der Kinder:

30 Krippenplätze stehen zur Verfügung: zehn Plätze für fünf 

Tage pro Woche, zehn Plätze für drei Tage pro Woche, zehn 

Plätze für zwei Tage pro Woche.

Alter der Kinder:

Es werden Kinder im Alter von acht Wochen bis drei Jahren 

aufgenommen.

Betriebsform/Träger der Kinderbetreuung: 

Der Träger der Einrichtung ist eine von Mitarbeiter/-innen 

der Roche Diagnostics GmbH gegründete Elterninitiative.D Empfehlungen an 

 andere Unternehmen:

Wir empfehlen interessierten Unternehmen bei der 

Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und Koopera-

tionsmöglichkeiten eine enge Zusammenarbeit mit der 

zuständigen Kommune. Eventuell gibt es bereits geeig-

nete, aber ungenutzte Räumlichkeiten, die von der Kom-

mune angemietet oder übernommen werden können. 

Die Umbaukosten dürften wesentlich kostengünstiger 

sein als ein Neubau. Der Erfahrungsaustausch sowohl 

mit Unternehmen, die bereits eine Betreuungseinrich-

tung haben, als auch mit den Einrichtungen selbst ist 

sehr wichtig. Hier gibt es wichtige Informationen zu Kon-

zepten, über die Kosten und den tatsächlichen Aufwand. 

Die Möglichkeit einer Elternbeteiligung senkt nicht nur 

die Betriebskosten, sondern erhöht auch die Attraktivität 

der Einrichtung an sich, da sich für die Eltern eine Fülle an 

Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Eine weitere Empfehlung: Gestalten Sie die Betreu-

ungszeiten so fl exibel wie möglich, damit sie zu den 

Bedürfnissen des Unternehmens einerseits passen 

und die Wünsche der Eltern andererseits berücksich-

tigen.

Wegen einer Betriebserlaubnis sollte möglichst 

frühzeitig mit dem zuständigen Jugendamt Kontakt 

aufgenommen werden.

P

|Fortsetzung

Probleme/Erfahrungen:

Mit der Nähe zum Betrieb hat Orsay sehr positive Erfah-

rungen gemacht; ebenso mit der Elternbeteiligung und dem 

Angebot der zweisprachigen Betreuung. Die Eltern beteiligen 

sich an den Aktivitäten der Einrichtung zum Beispiel durch 

Mithilfe beim Mittagessen, Basteln, Begleitung bei Ausfl ü-

gen und Gartenarbeit sowie durch zur Verfügung stellen von 

Sachmitteln, Spielzeug und vielem mehr. Auch die fl exiblen 

Öffnungszeiten und Betreuungsmöglichkeiten – stundenwei-

se bis Schulferienbetreuung – kommen bei den Eltern sehr 

positiv an.
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Kinderkrippe Krabbelkäfer  
Bromberger Baumgang 12, 68307 Mannheim  
krippe@krabbelkaefer-mannheim.de 
www.krabbelkaefer-mannheim.de 

Öffnungszeiten:

Von Montag bis Freitag ist die Krippe von 7.30 Uhr bis 18.00 

Uhr geöffnet – auch in den Ferienzeiten. Das sehr fl exibel 

gehaltene Betreuungsmodell und die ausgedehnten Öff-

nungszeiten passen sich den Bedürfnissen berufstätiger 

Eltern an. 

Anzahl und Qualifi kation der Betreuer-/innen: 

Um dem Anspruch an qualitativ hochwertigen Krippenplät-

zen gerecht zu werden, beschäftigt die Kinderkrippe Krabbel-

käfer hauptsächlich ausgebildete Pädagoginnen und Erziehe-

rinnen. Derzeit sind es zehn Mitarbeiter/-innen in Voll- und 

Teilzeit, davon eine Leiterin und zwei Gruppenleiterinnen.

Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

Der Verein Krabbelkäfer e.V. wurde im Oktober 2005 auf 

Basis einer Elterninitiative gegründet. Der erste Anstoß zur 

Gründung kam von der Firma Roche Diagnostics GmbH. Der 

Träger Krabbelkäfer e.V. konnte die Kinderkrippe mit Unter-

stützung des Unternehmens, der Stadt Mannheim und des 

Landes Baden-Württemberg in nur wenigen Monaten reali-

sieren. Am 1. Juli 2006 wurde die Krippe in Mannheim-Schö-

nau eröffnet. Auch an der Finanzierung der Plätze beteiligen 

sich Eltern, Unternehmen und Stadt – jeweils zu einem Drit-

tel – gemeinsam. 

Die Anmietung der Räumlichkeiten eines ehemaligen Kinder-

gartens war von Vorteil, da nur geringe Umbaumaßnahmen 

notwendig waren. Die Personalsuche erfolgte über lokale 

Medien. Das Betreuungsteam wurde mit steigender Anzahl 

an Anmeldungen nach und nach komplettiert. Dieser sukzes-

sive Aufbau vereinfachte zum einen die Einführung von Struk-

turen und Abläufen und zum anderen die Eingewöhnung der 

Kinder in der Krippe. Nach etwa zehn Monaten betrug der 

Auslastungsgrad der Krippenplätze 100 Prozent. Der Schwer-

punkt der Arbeit liegt auch zukünftig in der Frühförderung der 

kleinen Krabbelkäfer mit ausgewählten Angeboten.  

Probleme/Erfahrungen:

Grundvoraussetzung für die Gründung einer Kinderkrippe auf 

der Basis einer Elterninitiative sind engagierte Eltern, die sich 

ehrenamtlich in ihrer Freizeit für ein solches Projekt einset-

zen und bereit sind, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten 

(z.B. Pädagogik, Vereinsrecht, Personalführung). Außerdem 

ist ein motiviertes Betreuungsteam notwendig, das die Grün-

dung einer neuen Einrichtung als Chance empfi ndet. Denn 

auch nach der Eröffnung dauerte es noch zwei Jahre, bis alle 

Abläufe und Strukturen vollends implementiert waren. Ein 

eingespieltes Betreuungsteam und eine optimale Besetzung 

der Krippenleitung tragen erheblich zur Entlastung des Vor-

stands der Elterninitiative bei.

D Empfehlungen an andere Unternehmen:

Die Gründung einer Kinderkrippe sollte Chefsache und so-

mit Thema der Geschäftsführung sein. Entscheidend ist 

eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Kommune oder 

dem Landesjugendamt durch die Geschäftsleitung sowie 

die Unterstützung der Eltern in sämtlichen Bereichen wie 

Finanzierung, Organisation und Kommunikation.

Zur weiteren Information fi nden Sie die 

Vereinssatzung Krabbelkäfer e.V. 

im Anhang II. 4 zu diesem Leitfaden.

P
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12  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

L| BEISPIEL

I. 1  Kindertageseinrichtungen

I. 1.4  Überbetriebliche Kooperation 

mehrerer Unternehmen

Eine Kooperation mehrerer räumlich nahe gelegener Unterneh-

men, zum Beispiel in einem Gewerbegebiet, stellt eine weitere 

Möglichkeit dar, betrieblich unterstützte Kinderbetreuung zu or-

ganisieren. Bei diesem Modell schließen sich mehrere Unterneh-

men zusammen, um gemeinsam eine Kindertageseinrichtung zu 

errichten und zu führen. Jedes Unternehmen sichert sich ein an 

den betrieblichen Bedürfnissen orientiertes Belegungskontingent. 

Die Kostenbeteiligung wird gemäß diesem Anteil festgelegt. Es 

empfi ehlt sich, dass die Unternehmen gemeinsam einen Träger-

verein gründen, der die Koordination zwischen den Beteiligten 

übernimmt (zum Beispiel als Elternverein mit Mitgliedern aus 

den beteiligten Unternehmen). Alternativ übernimmt ein Un-

ternehmen die führende Rolle als Träger der Einrichtung und 

schließt mit den kooperierenden Unternehmen einen Vertrag 

über die Nutzung der Einrichtung ab.

Allerdings zeigt die Praxis, dass ein reiner Unternehmensverbund 

erhebliche organisatorische Anforderungen bei der Errichtung der 

betrieblich unterstützten Kindertageseinrichtung zu bewältigen 

hat. Fragen des Standorts, des Platzkontingents und der jeweiligen 

fi nanziellen Beteiligung sind von den Kooperationspartnern im 

Vorfeld jeweils betriebsintern zu klären. Eine enge Kooperation 

der Beteiligten und genaue vertragliche Regelungen über die Be-

legungsrechte und die Finanzierung sind unerlässlich.
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Betriebsform/Träger der Kinderbetreuung:

Dreigruppige Ganztageseinrichtung 

Trägerverein der überbetrieblichen 

Kindertagesstätte Lörrach e.V. 

im Hause Badenova, Wiesenweg 4, 79539 Lörrach 

Träger der Einrichtung sind:

Badische Gas- und Elektrizitätsversorgung AG

GABA GmbH

Kraft Foods Deutschland GmbH

Oberbadische Bettfedernfabrik GmbH

Sparkasse Lörrach-Rheinfelden

Stadt Lörrach

Volksbank Dreiländereck e.V.

Art des Angebots:

Ganztagsbetreuung von Montag bis Freitag mit maximal fünf 

Schließungstagen im Jahr

Ansprechpartner für den Trägerverein:

Herr Burkhard Pothmann 

Anzahl der Kinder: 60 Kinder

Alter der Kinder: Drei bis sechs Jahre

Öffnungszeiten: 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr

0 Beispiel: Überbetriebliche 

 Kindertagesstätte Lörrach e.V.

Überbetriebliche Kindertagesstätte Lörrach e.V.
Adolf-Ohm-Weg 1, 79539 Lörrach
Telefon: 07621 164116
 

Anzahl und Qualifi kation der Betreuerinnen: 

13 Erzieherinnen, eine Hauswirtschafterin und eine Küchen-

hilfe und technisches Personal

Investitionskosten:

Die Investitionen mit dem Bau der Einrichtung und der Erst-

ausstattung betrugen im Jahre 1994 rund 2,2 Mio. DM. In 

den Folgejahren wurden das Inventar und die Spielgeräte 

laufend ergänzt.

Die Finanzierung der Investitionskosten 1994:

Stadt Lörrach 1 100 000 DM

Landkreis Lörrach 100 000 DM

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 250 000 DM

Verein als Darlehen 750 000 DM

Betriebskosten:

Die Kosten für den Betrieb der Kindertageseinrichtung belau-

fen sich zur Zeit auf jährlich rund 580 000 Euro.

Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

Die Firmen haben sich im Verein mit dem Namen Überbe-

triebliche Kindertagesstätte Lörrach e.V. mit Sitz in Lörrach 

zusammengeschlossen und sind in das Vereinsregister beim 

Amtsgericht Lörrach eingetragen.

Die Gründung des Vereins geht auf eine Initiative des Wirt-

schaftsministeriums Baden-Württemberg im Jahre 1991 

zur Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft bei der 

 Kinderbetreuung zurück. Der Bau der Einrichtung wurde mit 

250 000 DM vom Wirtschaftsministerium bezuschusst.

Es handelt sich um eine Kindertageseinrichtung, die das ge-

samte Jahr und täglich von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet 

ist. Neben Kindern aus den Betrieben werden Kinder aus dem 

Baugebiet, in dem die Einrichtung erstellt ist, aus  Lörrach, 

aber auch aus der Umgebung aufgenommen.

Ganztagsbetreuung von Montag bis Freitag 

mit max. fünf Schließungstagen im Jahr
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14  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

I. 1  Kindertageseinrichtungen

I. 1.5  Kooperation zwischen Unter-

nehmen und Kommune bei Planung, 

Errichtung und Betrieb einer Kinder-

tageseinrichtung

Wenn das oben beschriebene Modell mit einem eigenen Ver-

ein aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage kommt, 

bietet sich auf jeden Fall die Kontaktaufnahme zur Kommune 

mit dem Ziel einer Kooperation an.

Bei diesem Modell teilen sich die mitwirkenden Betriebe und 

die Kommune die Finanzierung und Belegung der Plätze 

nach einem festzulegenden Schlüssel. Die Plätze werden er-

fahrungsgemäß in den meisten Fällen von „Betriebskindern“ 

und auch „kommunalen Kindern“ belegt. Auch hier muss die 

Frage der Trägerschaft im Vorfeld geklärt werden. In der Re-

gel übernimmt die Kommune oder ein bereits vorhandener 

freier Träger von Kindertageseinrichtungen die Trägerschaft.

Damit wird auch das Problem der Nichtbelegung von Be-

triebsplätzen in der Tageseinrichtung entschärft. Von den 

Betrieben vorübergehend nicht benötigte Plätze können bei 

entsprechender vertraglicher Vereinbarung relativ problemlos 

an die Kommune abgegeben werden.

Die Betriebe sind häufi g von Anfang an in Planung und Bau 

der Kindertagesstätte einbezogen. Das Unternehmen stellt 

etwa die Immobilien zur Verfügung oder übernimmt die Be-

triebs- oder Personalkosten. Durch die Verteilung der Kosten 

für Investition und Betrieb der Tageseinrichtung auf mehrere 

Schultern werden gleichzeitig betrieblich unterstützte sowie 

kommunale Betreuungsplätze neu geschaff en.

L| BEISPIEL
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SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch

Unternehmensgegenstand: 

SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren 

und Sensorlösungen, dessen Produkte überwiegend in industriel-

len Anwendungen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen hat 

im Jahr 2008 mit 5 100 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von 

737 Millionen Euro erzielt. 

Ansprechpartnerin:

Frau Sabine Oxenknecht, Telefon: 07681 202-3740, 

E-Mail: Sabine.oxenknecht@sick.de

Elternbeiträge:

Die Kosten für die Mitarbeiter/-innen  belaufen sich auf 30 Euro 

pro Monat für das erste Kind zuzüglich 25 Euro Essenspauschale 

pro Monat und Kind. Geschwisterkinder sind frei.

Kosten:

Die Investitionskosten für die Einrichtung der „Flexiblen Haus-

aufgabenbetreuung“ beliefen sich auf ca. 40 000 Euro. 

Betriebskosten:

Die laufenden Betriebskosten liegen bei ca. 100 000 Euro pro 

Jahr.    

P

15 

Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

A) Flexible Hausaufgabenbetreuung

2001 hat SICK am Standort Waldkirch eine erste Mitarbeiterbe-

fragung bezüglich des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder durchge-

führt. Motivation war, den Beschäftigten eine bessere Vereinbar-

keit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Die Befragung ergab, 

dass vor allem ein hoher Betreuungsbedarf bei Kindern unter 

drei Jahren sowie bei der Nachmittagsbetreuung von jüngeren 

Schulkindern und bei der Unterbringung während der Schulferi-

en besteht.   Als konkretes Ergebnis dieser Befragung wurde im 

April 2006 in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Waldkirch 

die „Flexible Hausaufgabenbetreuung“ für Kinder von sechs bis 

zwölf Jahren eröffnet. Die Einrichtung auf dem Firmengelände ist 

täglich von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet und wird derzeit von 

20 Mitarbeiterkindern besucht. Die Betreuung erfolgt durch zwei 

Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter des Kinderschutzbundes. 

Es handelt sich hierbei um eine Lehrerin, eine Diplom-Heilpäda-

gogin und einen Erzieher. Die Einrichtung steht auch Kindern von 

Mitarbeitern/-innen der August Faller KG offen. 

B) Kindertagesstätte an der Kastelbergschule

Darüber hinaus waren die Firma SICK und die Familie Sick maß-

geblich an Planung und Bau der im Januar 2007 eröffneten 

Kindertagesstätte an der Kastelbergschule der Stadt Waldkirch 

beteiligt. Die Einrichtung bietet täglich von 7.30 Uhr bis 18.00 

Uhr Platz für 70 Kinder zwischen null und sechs Jahren und wird 

derzeit von zehn Mitarbeiterkindern besucht. Die Möglichkeit, 

gemeinsam mit ihren Kindern im Betriebsrestaurant zu Mittag zu 

essen, nehmen monatlich im Schnitt 50 Mitarbeiter/-innen wahr. 

Für die Kinder wird nur die Hälfte des regulären Essenspreises 

berechnet.   Die jährlichen Angebote wie Skiausfl ug, Bambini-

Cup, PC-Schnupperkurse und Nikolausfeier werden regelmäßig 

von 100 und mehr Mitarbeiterkindern genutzt.

Zur weiteren Information fi nden Sie ein 

Beispiel eines Kooperationsvertrages

im Anhang III. 1 zu diesem Leitfaden.

0 Beispiel: SICK AG
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16  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

Konzeption:

In jeder der drei Gruppen arbeiten qualifi zierte deutsch- und 

französischsprachige Erzieherinnen zusammen. Pro Gruppe 

ist je eine Fachkraft vorgesehen, die Französisch als Mutter-

sprache spricht. Diese kommuniziert mit den Kindern nahezu 

ausschließlich auf Französisch. Die Kinder erlernen so völlig 

unkompliziert die fremde Sprache und eine andere Kultur (Im-

mersionsmodell). 

Durch eine enge Kooperation mit der Sportgemeinschaft 

Siemens erhalten die Kinder täglich intensive und ganz un-

terschiedliche Bewegungsanreize. Gemeinsam vermitteln 

Sportpädagoginnen und Erzieherinnen Spaß und Freude an 

der Bewegung.

Anzahl der Kinder: Ca. 45 Kinder

Alter der Kinder: 

Die Kinder sind im Alter von sechs Monaten bis 

sechs Jahren.

Öffnungszeiten: 

Von Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Anzahl und Qualifi kation der Betreuerinnen: 

11 Mitarbeiterinnen und Erzieherinnen, 

eine Anerkennungspraktikantin

Investitionskosten: 

Rund 1 Million Euro

Betriebskosten:

102 000 Euro Betriebskosten

  22 000 Euro Allgemeine Verwaltungskosten

323 000 Euro Personalkosten

Unternehmensgegenstand: 

Hervorgegangen aus einem der größten und ältesten Stand-

orte von Siemens wurde der Siemens Industriepark Karlsru-

he 1997 gegründet. Heute bietet er verschiedenen Branchen 

eine gute Basis für ihre Unternehmungen. Das Flächenange-

bot richtet sich insbesondere an Unternehmen der Hightech- 

und Dienstleistungsbranche.

Mitarbeiterstruktur der Kindertageseinrichtung:

• Leitung • Erzieherinnen

• Kinderpfl egerinnen • Praktikanten

• Reinigungskräfte • ZIVI

Träger der Kinderbetreuung:

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. 

Art des Angebotes:

Anzahl/Angebotsformen:  drei altersgemischte 

Ganztagsgruppen

Gruppengröße: ca. 15 Kinder pro Gruppe

Altersstruktur: ca. zehn Kinder über drei Jahren

 ca. fünf Kinder unter drei Jahren

Ansprechpartner:

Für das Gelände und die Entstehung der Kindertagesstätte 

 Pamina: Herr Peter Grimm, Geschäftsführer Siemens Indus-

triepark Karlsruhe, Telefon: 0721 595-2000.

Für den Betreiber: Herr Gustav Holzwarth, Geschäftsführer 

AWO, Telefon: 0721 35007-141 

Ziele: 

•  Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und 

Kindererziehung herstellen 

• Familienergänzende Erziehung und Bildung

• Zweisprachige Erziehung

• Förderung der Bewegung durch Sport

0  Beispiel: 

Siemens Industriepark Karlsruhe

Kindertageseinrichtung – deutsch/französische Ausrich-

tung – bilingual – mit zusätzlicher sportlicher Förderung.

Öffnungszeiten: 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Siemens 
Industriepark Karlsruhe GmbH & Co. KG 
Siemensallee 84, 76187 Karlsruhe
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D Empfehlungen an 

 andere Unternehmen:

Mit Blick auf die demografi sche Entwicklung in 

Deutschland und Europa ist die Bereitstellung von 

Kindertageseinrichtungen ein Muss.

Die Initiative sollte vom Unternehmen ausgehen. Für 

die Realisierung ist eine enge Kooperation mit der 

Kommune und örtlichen Betreibern sinnvoll.

Denkbar ist auch die alleinige Realisierung durch die 

Kommune mit dem Erwerb von Belegungsrechten 

durch das Unternehmen. Kindertageseinrichtungen 

lösen das Problem der Kinderbetreuung nur bis zum 

fünften Lebensjahr. Mit Beginn der Grundschule 

müssen Ersatzlösungen, wie zum Beispiel Nach-

mittagsbetreuung oder Ganztagsschule, gesucht 

werden.

17 

Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

Ausgehend von der Idee und dem Anliegen, einen Beitrag zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung leisten zu wol-

len, initiierte die Firma Siemens Industriepark Karlsruhe den 

Bau einer Kindertageseinrichtung. Die Stadt Karlsruhe konnte 

schnell für dieses Projekt gewonnen werden und so entstand 

eine betrieblich geförderte Kindertageseinrichtung unter der 

Trägerschaft der AWO. 

Durch eine Beteiligung an den Baukosten sicherte sich die 

Firma Siemens Belegrechte für ihre Mitarbeiter/-innen, ins-

gesamt stehen dafür 15 Plätze zur Verfügung.

Die Nähe zu Frankreich und elsässische Mitarbeiter/-innen 

bei Siemens begründeten die deutsch-französische Ausrich-

tung. Aus diesem Grund wurde die Kindertageseinrichtung 

auch aus EU-Mitteln gefördert. Das ermöglichte den Aufbau 

einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, eines fach-

lichen Austausches und einer Begegnung zwischen Kindern, 

Eltern und Fachkräften. 

Probleme/Erfahrungen:

Es hat sich gezeigt, dass diese Partnerschaft zwischen der 

Firma Siemens Industriepark, der Stadt Karlsruhe und der 

AWO interessant, konstruktiv und für alle Beteiligten sehr be-

reichernd war und ist. Die Kindertageseinrichtung ist ausge-

sprochen beliebt, lange Wartelisten sind ein Hinweis auf die 

breite Anerkennung und Wertschätzung, die die Einrichtung 

über die Stadtteilgrenzen hinaus erfährt.

Es ist beeindruckend mitzuerleben, wie rasch und problem-

los die Kinder die französische Sprache erlernen. Kultu-

relle Unterschiede werden selbstverständlich in den Alltag 

 integriert. 

Große Schwierigkeiten gibt es allerdings bei der Suche nach 

geeigneten französischen Erzieherinnen. Die Ausbildung in 

Frankreich unterscheidet sich deutlich von der deutschen 

Erzieherinnenausbildung. Die Anerkennung als Fachkraft ist 

aufwändig und zeitintensiv. Dies erschwert die konstante 

„muttersprachliche“ Besetzung in den Gruppen.
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18  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

I.2  Finanzierung von Belegplätzen

I. 2.1  Finanzierung von Belegplätzen in 

bestehenden Kindertageseinrichtungen

Eine weitere Variante der betrieblich unterstützten Kinderbetreu-

ung ist die fi nanzielle Beteiligung an bereits bestehenden Kinder-

tageseinrichtungen durch Belegrechte. 

Dieses Modell eignet sich besonders für kleine und mittlere Un-

ternehmen oder für Arbeitgeber mit einem geringen Anteil jun-

ger Familien. Mit dieser Alternative kann sich ein Unternehmen 

vertraglich festzulegende Belegplätze für Mitarbeiterkinder in 

einer bestehenden Kindertageseinrichtung sichern. Der Träger 

der Einrichtung erhält als Gegenleistung vom Unternehmen eine 

fi nanzielle Unterstützung. Beispielsweise als Zuschuss zu den In-

vestitionskosten pro Betreuungsplatz oder als monatlicher oder 

jährlicher Anteil an den Betriebs- und Personalkosten. Über den 

Umfang der Leistungen beider Seiten wird eine vertragliche Ver-

einbarung getroff en. Das fi nanzielle Engagement des Unterneh-

mens ist bei dieser Lösung weniger kostenintensiv, als bei einer 

eigenen Kindertageseinrichtung bzw. eignet sich besonders bei 

einem geringen Bedarf an Plätzen.

         

Die Höhe der betrieblichen Unterstützung kann sowohl den fi -

nanziellen Möglichkeiten als auch dem betrieblichen Bedarf an 

Betreuungsplätzen angepasst werden, hängt jedoch auch von den 

Forderungen der Einrichtung ab. Hier bedarf es klarer Abspra-

chen zwischen Unternehmen und Einrichtung.

Oft können auch Kombinationsmodelle realisiert werden, die ge-

rade kleinen und mittleren Unternehmen entgegenkommen. Zum 

Beispiel: relativ geringe laufende Zuschüsse, dafür aber bei Bedarf 

Sachspenden oder Geldspenden für neue Möbel oder Spielgeräte, 

zu einer Feier oder zur Renovierung der Einrichtung.

Durch die Bereitstellung von fi rmenfi nanzierten Belegplätzen 

wird für Eltern und Unternehmen eine verlässliche Möglichkeit 

der Kinderbetreuung gewährleistet. Sie bietet den Beschäftigten 

und Unternehmen eine hohe Flexibilität im Hinblick auf wech-

selnde Betreuungsbedarfe.

0 Beispiel: Mannheimer Morgen

Mitarbeiterstruktur:

150 gewerbliche Mitarbeiter/-innen in der Druckerei 

größtenteils im Schichtdienst

80 angestellte Redakteure und Redakteurinnen 

200 Angestellte (insbesondere) in den Verlagsbereichen 

Art des Angebots:

Belegplatzmodell

Ansprechpartner:

Herr Michael Schuchardt, Telefon: 0621 392-1111

E-Mail: mschuchardt@mamo.de

Anzahl der Kinder:

Vier Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren 

Vier Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren

Alter der Kinder:

Zwischen 12 Monaten und sechs Jahren

Öffnungszeiten:

Von Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Elternbeiträge:

Bei den Mitarbeiter/-innen werden nur die üblichen Gebüh-

ren erhoben. Sie betragen für Kinder unter drei Jahren 365 

Euro monatlich und für Kinder über drei Jahren 231 Euro 

monatlich.  

Der Mannheimer Morgen trägt die Zusatzkosten für die 

Betreuung nach 17.00 Uhr sowie die Ausfallkosten, die 

dem Träger dadurch entstehen, dass die Stadt Mannheim 

keine Zuschüsse für Kinder leistet, die nicht im Stadtgebiet 

wohnen.

Betriebsform/Träger der Einrichtung: 

Tageseinrichtung für Kinder/Evangelische Kirche

in Mannheim 

Mannheimer Morgen Großdruckerei und
Verlag GmbH
Dudenstraße 12-26, 69167 Mannheim

 

LL| BEISPIEL
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Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

Die Unternehmensleitung fasste im Jahr 2003 den Beschluss, 

ein Projekt zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie aufzusetzen. Im Jahr 2004 wurde zunächst eine Mit-

arbeiterbefragung zur Bedarfsermittlung durchgeführt. Da-

rauf aufbauend arbeitete eine Projektgruppe eine Reihe von 

Betreuungsalternativen aus. Wissenschaftliche Begleitung 

erfuhr das Unternehmen durch eine Diplomandin der Hoch-

schule für Wirtschaft Ludwigshafen/Rhein. Der Empfehlung 

der Projektgruppe folgend entschied sich die Geschäftslei-

tung Ende 2004 für ein Belegplatzmodell. Die besondere 

Herausforderung war dann, einen Partner zu fi nden, der uns 

ein Angebot unterbreiten konnte, das folgende fünf Kriterien 

erfüllen konnte:

• Betreuung von Kindern ab 12 Monaten 

• Betreuungszeiten von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

• hohe Betreuungsqualität 

• Nähe zum Unternehmensstandort 

• Bezahlbarkeit.

Einzig in Frage kommender Träger für eine Kooperation war 

die Evangelische Kirche in Mannheim, die zudem bereits über 

entsprechende Erfahrungen verfügte. Im Mai 2005 wurde der 

Kooperationsvertrag geschlossen; im September des glei-

chen Jahres konnte das erste Mitarbeiterkind aufgenommen 

und betreut werden.  

Erfahrungen:

Das Betreuungsangebot hilft unseren Mitarbeiter/-innen, frü-

her in den Arbeitsprozess zurückzukehren. Insgesamt leistet 

das Angebot einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie. Die Zusammenarbeit mit der Evange-

lischen Kirche bzw. der Tageseinrichtung ist ausgesprochen 

positiv und stellt einen echten Glücksfall für das Unterneh-

men dar. Die Mitarbeiter/-innen sind mit dem betrieblichen 

Angebot, dem pädagogischen Konzept und der betreue-

rischen Kompetenz vor Ort ebenfalls sehr zufrieden.  

Der tatsächliche Bedarf blieb hinter den Erwartungen zu-

rück. Der Grund hierfür ist ein besser werdendes öffent-

liches Betreuungsangebot (mehr Plätze in kommunalen 

Kindertagesbetreuungseinrichtungen, Tageseltern etc.). 

Auch wollen nicht alle Eltern ihre Kleinen bereits unter 

drei Jahren extern betreuen lassen, sondern dies in den 

ersten Jahren bewusst selbst tun. Zudem übernehmen 

häufi g die Großeltern oder sonstige nahe Verwandte die 

Betreuung in dieser Zeit. Tendenziell bevorzugen die El-

tern wohnortnahe Betreuungsmöglichkeiten.

D Empfehlungen an 

 andere Unternehmen:

Jede Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der Be-

treuung der Kinder ist hilfreich und reduziert die Dop-

pelbelastung der Eltern. Es liegt auf der Hand, welche 

Vorteile hieraus dem Unternehmen entstehen. 

Zur weiteren Information fi nden Sie ein Beispiel 

einer Mustervereinbarung zu Belegplätzen im 

Anhang III. 2 zu diesem Leitfaden.

P
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20  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 

7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 20 Schließtage im Kalenderjahr 

Anzahl und Qualifi kation der Betreuerinnen:  

•  Die Betreuung erfolgt durch insgesamt 5,1 Fachkräfte (Er-

zieherinnen und Kinderpfl egerinnen), alle in Teilzeit (30 – 90 

Prozent)  Krippenleitung: Erzieherin mit Zusatzausbildung 

„Fachpädagogin für frühkindliche Bildung“; weitere Erzie-

herinnen haben Zusatzausbildungen oder Fortbildungen 

im U3-Bereich (Anmerkung: Teilzeit-Arbeitsverträge sind 

aus unserer Sicht in der Krippe sehr zu empfehlen wegen 

fl exibler Vertretungsregelung im Urlaubs-/Krankheitsfall im 

Rahmen von Jahresarbeitszeitkonten)

• zusätzlich eine Haushaltshilfe  

Elternbeiträge:

Elternbeitrag (für alle Eltern gleich – auch für die Mitarbeiter/-

innen der Kooperationsfi rmen): 

•  Ganztagesplatz: 15 Prozent der Netto-Haushaltseinkünfte, 

maximal 500 Euro pro Monat

•  Verlängerte Öffnungszeiten: 60 Prozent eines Ganztages-

platzes, maximal 300 Euro pro Monat

•  Teilzeit/Platzsharing: 50 Prozent eines Ganztagesplatzes, 

maximal 250 Euro pro Monat

Es erfolgt eine Ermäßigung für kinderreiche Familien:

• Zwei Kinder in der Familie: 25 Prozent Ermäßigung

• Drei Kinder in der Familie: 50 Prozent Ermäßigung

•  Vier oder mehr Kinder in der Familie: Grundentgelt frei, es 

muss nur das Verpfl egungsentgelt bezahlt werden.

Investitionskosten:  2006/2007 durch Umbau eines Kinder-

gartens (ursprünglich viergruppig, jetzt zweigruppig geführt): 

ca. 225 000 Euro Investitionskosten für Umbau und Aus-

stattung.

Betriebskosten:  Die laufenden Betriebskosten liegen bei 

ca. 100 000 Euro pro Jahr.   

0  Beispiel: Belegplatzmodell Städtische Kinderkrippe 

Regenbogen, Stadt Laupheim

Träger der Kinderbetreuung: 

Stadt Laupheim, Marktplatz 1, 88471 Laupheim

Ansprechpartnerin: 

Frau Birgit Schwenk, Telefon: 07392 704-284

E-Mail: birgit.schwenk@laupheim.de

Städtische Kinderkrippe Regenbogen
Königsberger Straße 35, 88471 Laupheim
Telefon: 07392 7002678 
kikrilph.regenbogen@web.de

Kooperationspartner: 

In der städtischen Kinderkrippe Regenbogen besteht eine 

Kooperation mit zwei Laupheimer Unternehmen: 

• Diehl Aircabin GmbH, Am Flugplatz, 88471 Laupheim

•  Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG, 

Uhlmannstraße 14 –18, 88471 Laupheim. 

Es besteht ein Kooperationsvertrag mit jedem Unternehmen 

(Mustervereinbarung siehe Anhang III. 3). Die Unternehmen 

beteiligen sich an den laufenden Unterhaltungs- und Betriebs-

kosten mit einem jährlichen Festbetragszuschuss und erhal-

ten im Gegenzug die Möglichkeit, über die Belegung eines 

Teiles der Krippenplätze für Mitarbeiterkinder nach eigenem 

Ermessen zu entscheiden. Die restlichen Plätze werden von 

der Stadt Laupheim belegt.

Art des Angebots: 

Ganztagesplätze von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Plätze mit ver-

längerter Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Platzsharing-Plätze (Teilzeit/Halbtags):  

Modell 1: Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder 

12.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Modell 2: 2,5 ganze Tage: von Montag bis Mittwoch Vormit-

tag oder von Mittwoch Nachmittag bis Freitag.

Anzahl der Kinder: 

Maximal 20 in zwei Gruppen (2 x 10 Kinder)

 

Alter der Kinder: Ab acht Wochen bis drei Jahre
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Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

Auf Anregung von zwei Unternehmen Mitte 2005 fasste die 

Stadt Laupheim im Januar 2006 den Entschluss, eine städ-

tische Kinderkrippe in Kooperation mit örtlichen Unterneh-

men einzurichten. Es erfolgten Informationen im Laupheimer 

Unternehmerkreis und die Suche nach interessierten Koope-

rationspartnern. Es fanden dann mehrere Vorgespräche mit 

den Kooperationsfi rmen statt, in denen die Wünsche und 

Bedürfnisse der Unternehmen besprochen und die Koopera-

tionsvereinbarungen ausgehandelt wurden. Die Firmen Diehl 

Aircabin GmbH und Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG 

waren von Beginn an dabei (seit 2007). Eine Kooperation 

steht weiteren Unternehmen jederzeit offen. 

Probleme/Erfahrungen:

Fa. Uhlmann: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 

für uns als familienfreundliches Unternehmen ein wichtiger 

Bestandteil unserer Kultur. Als ortsansässiges Unternehmen 

unterstützen wir die Kinderkrippe Laupheim seit Gründung 

im Februar 2007. Wir möchten mit unserer fi nanziellen Be-

teiligung an der Kinderkrippe unseren Mitarbeitern/-innen ein 

weiteres Angebot zur Kinderbetreuung bieten. Unser Interes-

se ist es, unseren qualifi zierten Mitarbeitern/-innen dadurch 

die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung zu geben. 

Zwischen Kinderkrippen-Leitung, Unternehmen und der 

Stadt ist ein regelmäßiger Jour-Fixe eingeführt. Dies sehen 

wir als positive und wichtige Einrichtung zur Information über 

die Entwicklung der Kinderkrippe und zum Erfahrungsaus-

tausch.  Zudem steht uns die Stadt Laupheim als Koopera-

tionspartner bei auftretenden Fragen – auch für die betrof-

fenen Eltern – kompetent zur Verfügung

Fa. Diehl Aircabin: Seit 2007 besteht der Kooperationsver-

trag mit der Stadt Laupheim auf Initiative und Anfrage von 

Diehl Aircabin GmbH, um Beruf und Familie besser zu verein-

baren. Besonders wichtig erschien die Ganztagesbetreuung 

für Kinder unter drei Jahren. Überlegung: besonders wieder-

kehrenden Müttern den Start ins Berufsleben zu erleichtern 

sowie zu gewährleisten, dass beide Elternteile berufstätig 

sein können.

Es fi ndet ein ständiger Erfahrungsaustausch mit der Stadt 

Laupheim statt. Aufgrund der guten Kommunikation, konnten 

auch für Mitarbeiter/-innen in Notsituationen schon kurzfri-

stige Betreuungsmöglichkeiten gefunden werden. Probleme 

gibt es aufgrund der hohen Nachfrage und bei der Vergabe 

der Plätze, denn es können nicht immer alle Anträge berück-

sichtigt werden.

D  Was empfehlen Sie anderen Unternehmen:

Fa. Diehl Aircabin:

• Kinderbetreuung sicher stellen!

•  Mitarbeiter/-innen Familienfreundlichkeit zeigen!

•  Zusammenarbeit mit der Stadt, da auch unabhängig von 

 Kooperationsverträgen gemeinsam immer Lösungen ge-

sucht werden, um ggf. auch anderweitig nach Betreuungs-

möglichkeiten zu suchen.

Zur weiteren Information fi nden Sie ein Beispiel einer 

Kooperationsvereinbarung über die Belegung der 

Städtischen Kinderkrippe Regenbogen, Laupheim im 

Anhang III. 3 zu diesem Leitfaden.

P

Vorteile: Nachteile:

Betrieb • Verfügbare Plätze bei geringem Bedarf

• Geringer Organisations- und Finanzierungsaufwand

• Keine langfristige Bindung

• Keine Trägerverantwortung

• Passender Standort der Einrichtung?

• Ausreichende Zahl der verfügbaren Plätze?

• Einfl uss auf das Betreuungskonzept (Flexibilität)?

Träger Erhalt/Ausbau des vorhandenen Betreuungsangebotes:

• Belegung freier Plätze

• Finanzierungsunterstützung

• Wettbewerb mit anderen Trägern

•  Höherer Abstimmungs-, Planungs- und 

Verwaltungsaufwand

Exkurs: Vor- und Nachteile von Belegplätzen in Kitas öffentlicher und freier Träger
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22  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

I.2  Finanzierung von Belegplätzen

I. 2.2  Finanzierung längerer 

 Öffnungszeiten in bestehenden 

Kindertages einrichtungen

Bei dieser Form betrieblich unterstützter Kinderbetreuung 

triff t das Unternehmen mit dem Träger der Kindertagesein-

richtung eine Vereinbarung, wann und wie lange die Ein-

richtung über das bestehende Angebot hinaus geöff net wird. 

Dies empfi ehlt sich insbesondere in Bereichen mit deutlich 

längeren Arbeitszeiten wie zum Beispiel im Einzelhandel oder 

im Hotel- und Gaststättengewerbe. Im Gegenzug übernimmt 

das Unternehmen ganz oder anteilig die zusätzlichen Personal- 

oder Betriebsausgaben.

Im Vertrag sollte geregelt werden

• an welchen Tagen die Öff nungszeiten länger sind

• wie die längeren Öff nungszeiten zeitlich geregelt sind

• für wie viele Kinder diese längeren Öff nungszeiten gelten

• wie und in welcher Höhe der fi nanzielle Ausgleich gestaltet ist.

L| BEISPIEL
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Anschrift und Ansprechpartnerin:

Diakonisches Werk Pforzheim-Stadt, Frau Sabine Jost, 

Pestalozzistr. 2, 75172 Pforzheim

Telefon: 07231 3787-41

E-Mail: sabine.jost@diakonie-pforzheim.de

Öffnungszeiten:

Von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr werden Mädchen und Jungen 

unter drei Jahren kompetent und liebevoll betreut.

Dabei haben Eltern die Möglichkeit, verschiedene „Betreu-

ungsmodule“ zu buchen:

Ob eine Vormittagsbetreuung, eine Betreuung am Nachmit-

tag oder ganztägig – um Mütter und Väter bei der Vereinbar-

keit von Beruf und Familie zu unterstützen, bietet die neue 

Einrichtung zahlreiche Wahlmöglichkeiten an.

Es gibt fl exible Betreuungszeiten in Modulen zwischen 30 

und 50 Stunden pro Woche nach dem individuellen Bedarf 

der Eltern, die jährlichen Schließtage sind auf 22 Tage be-

grenzt.

Anzahl der Kinder:

Um bis zu 30 Kindern Platz zu bieten, wurde das Volksbank-

Haus Pforzheim im Untergeschoss zur Kinderkrippe umge-

baut: Die „Schatztruhe“ ist neben drei Gruppenräumen mit 

einem Atrium ausgestattet, das Erzieher/-innen sowie Kin-

der gemeinsam nutzen können.

Mitarbeiterstruktur: 

In der Einrichtung sind insgesamt zehn Erzieher/-innen tätig.

Elternbeiträge:

Die Elternbeiträge richten sich nach den Beitragstabellen für 

Kindertageseinrichtungen in Pforzheim.

Werdegang von den ersten Überlegungen bis heute:

Um berufstätige Mütter und Väter zu unterstützen, wurde 

am 11.05.2009 in Pforzheim die Kinderkrippe „Schatztruhe 

im VolksbankHaus“ eröffnet.

Besonders lange Betreuungs- und Öffnungszeiten bieten das 

Diakonische Werk Pforzheim-Stadt, die Volksbank Pforzheim 

sowie die 1. Bürgerstiftung Pforzheim/Enzkreis Eltern aus 

Pforzheim und dem umliegenden Enzkreis an.

0  Beispiel: Kindertageseinrichtung 

„Schatztruhe im VolksbankHaus“, Pforzheim
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24  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

I. 3  Kindertagespflege

I. 3.1  Betreuung durch Tagespflege-

personen

Eine Betreuung in Kindertagespfl ege bietet sich an, wenn nur 

wenige Kinder bzw. Kinder nur einige Stunden betreut werden 

müssen. Auch für die Betreuung von Kleinkindern oder als er-

gänzende Betreuung zu vorhandenen institutionellen Betreu-

ungsangeboten ist dieses Modell geeignet. Die Kindertagespfl e-

ge ist eine sehr individuelle und fl exible Betreuungsform, da die 

Tagespfl egepersonen in der Regel auf besondere Betreuungsbe-

dürfnisse und -zeiten eingehen können. Dies ist zum Beispiel 

bei Dienstreisen, die mit einer Übernachtung verbunden sind, 

oder bei außergewöhnlichen Arbeitszeiten (Nachtschichten) 

von großer Bedeutung.  In den meisten Fällen betreut eine Ta-

gespfl egeperson die ihr anvertrauten Kinder in ihrem eigenen 

Haushalt oder im Haushalt der Eltern. Der betriebliche Beitrag 

besteht darin, dass das Unternehmen mit dem örtlichen Tage-

selternverein und/oder dem Jugendamt zusammenarbeitet. Die 

Kooperation kann darin bestehen, dass zum Beispiel der Tages-

elternverein regelmäßige Sprechtage im Unternehmen abhält, 

oder dass über die Personalabteilung der Kontakt hergestellt 

wird oder Informationsmaterial über die Ansprechstellen in der 

Gemeinde oder dem Kreis bereitgehalten wird.

Kindertagespfl ege kann auch in anderen geeigneten Räumen, z. B. 

in eigenen Räumen des Unternehmens erfolgen (siehe I. 3.2)

LL| BEISPIEL

0  Beispiel: Die Familiengenossenschaft 

Mannheim e.G.

Die Familiengenossenschaft e. G. ist der bundesweit er-

ste Zusammenschluss von qualifi zierten Tagespfl egeper-

sonen und investierenden Unternehmen, die die Vorteile 

einer familienbewussten Personalpolitik erkannt haben 

und sich die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie zum Ziel gesetzt haben. Die Familiengenossenschaft 

bündelt und koordiniert die Betreuungsangebote ihrer Ta-

gesmütter und -väter in der Metropolregion Rhein-Neckar 

und ist für die Unternehmen Ansprechpartnerin für eine 

fl exible und verlässliche Kinderbetreuung.

Mitarbeiterstruktur:

Geschäftsführerin, Sachbearbeiterin

Betriebswirtschaftliche Fachkraft (Honorarbasis)

Pädagogische Mitarbeiterin (Honorarbasis)

Betriebsform/Träger der Kinderbetreuung:

Eingetragene Genossenschaft, angeschlossen beim Ge-

nossenschaftsverband Frankfurt, der die Jahresabschlüs-

se überprüft und beratend zur Verfügung steht.

Art des Angebots:

Breite Betreuungspalette von qualifi zierter, fl exibler Kin-

derbetreuung für Unternehmen. Beratung, Begleitung 

und Qualifi zierung der Tagespfl egepersonen (Tagesmütter 

und -väter) und der Mitarbeiterfamilien. Qualitätssicherung 

durch Hausbesuche einmal im Quartal, Supervisionen und 

Weiterbildungen. Beratung der Unternehmen bei der Um-

setzung von familienfreundlichen Modellen zur besseren 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Ansprechpartnerin: 

Frau Dorothea Frey, Telefon: 0621  862506-0

E-Mail: dorothea.frey@familiengenossenschaft.com

Anzahl der Kinder:

Maximal fünf Kinder pro Tagespfl egeperson

Betriebsform/Träger der Einrichtung: 

Eingetragene Genossenschaft, angeschlossen beim 

Genos senschaftsverband Frankfurt, der die Jahresab-

schlüsse über prüft und beratend zur Verfügung steht.

Die Familiengenossenschaft e.G.
Metropolregion Rhein-Neckar N7, 5-6, 
68161 Mannheim
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Alter der Kinder:

Kindertagesbetreuung ist besonders für Kinder unter drei 

Jahren geeignet. Allerdings werden zunehmend auch Schul-

kinder betreut. 

Öffnungszeiten:

Die Betreuungszeiten in der Kindertagespfl ege sind absolut 

fl exibel und richten sich nach den Betreuungsbedürfnissen 

der Eltern. Öffnungszeiten im klassischen Sinne gibt es 

nicht.

Anzahl und Qualifi kation der Tagespfl egepersonen: 

Mittlerweile sind unter dem Dach der Familiengenossen-

schaft 60 Betreuungspersonen und 30 Mitgliedsunterneh-

men zusammen geschlossen.

Kosten:

Laut Satzung § 37 (1 und 2) beträgt ein Genossenschaftsanteil 

für Tagespfl egepersonen 100 Euro; Unternehmen zeichnen je 

fünf Genossenschaftsanteile mit 500 Euro.

Investitionskosten: Die Investitionskosten für die Gründung 

betrugen ca. 10 000 Euro.

Weitere Investitionskosten fallen bei den Mitgliedern der Ge-

nossenschaft an: Pro Tagespfl egestelle ca. 5 000 Euro für die 

Erstausstattung.

Für die Unternehmen fallen keine Investitionskosten an, au-

ßer bei der Einrichtung von so genannten „Eltern-Kind-Zim-

mern“.

Betriebskosten:

Betriebskosten der Familiengenossenschaft Mannheim sind:

•  Laufende Kosten des Büros incl. Personalkosten

•   Pro Tagespfl egestelle Sachkosten in Höhe von 300 Euro 

pro Monat.

Werdegang von der ersten Überlegung bis heute:

Die Idee zur Familiengenossenschaft entstand in einem Ar-

beitskreis der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) im 

Rahmen des Projektes zum demografi schen Wandel mit dem 

Titel: „Zukunftsradar 2030“.

Diese Idee wurde unter Federführung von Frau Dorothea Frey 

im Rahmen des Forums Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

in der Metropolregion Rhein-Neckar erfolgreich umgesetzt.

Gründungsmitglieder waren 13 Tagesmütter und sechs inve-

stierende Unternehmen der Industrie- und Handelskammer 

Rhein-Neckar.

Seit einem Jahr läuft ein Modellprojekt „Betreuung, Bildung 

und Pfl ege“ um Mitarbeiter/-innen bei der Pfl ege und Betreu-

ung von Familienangehörigen zu unterstützen.

Probleme/Erfahrungen:

Die vielfältigen neuen Anforderungen, die an die Genossen-

schaft herangetragen werden, fordern alle Mitarbeiter/-innen  

sowie Mitglieder der Genossenschaft zu überdurchschnitt-

lichem Engagement heraus. Hier gilt es besondere Prioritäten 

zu setzen. 

D Empfehlungen an 

 andere Unternehmen:

Wichtigste Voraussetzung ist ein großes Unterneh-

mensnetzwerk, wie es das Forum Beruf und Familie 

in der Metropolregion Rhein-Neckar bietet.
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26  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

I. 3  Kindertagespflege

I. 3.2  Kindertagespflege in anderen 

geeigneten Räumen, beispielsweise in 

Räumen des Unternehmens

Es ist auch möglich, Kindertagespfl ege in anderen geeigneten Räu-

men, beispielsweise in Räumen von Unternehmen, anzubieten. 

Bis zu neun Kinder können gleichzeitig durch mehrere (minde-

stens zwei) Tagespfl egepersonen mit einer Pfl egeerlaubnis betreut 

werden. Ab dem achten zu betreuenden Kind muss in Baden-

Württemberg eine Tagespfl egeperson Fachkraft im Sinne des Kin-

dertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) sein. Bei der Kindertagespfl e-

ge handelt es sich um ein individualisiertes Betreuungsverhältnis 

zwischen Tagespfl egeperson und Eltern/Kind. Die Eltern schließen 

individuelle Betreuungsverträge mit der Tagespfl egeperson ab.

Das Spektrum der Unterstützungsmöglichkeiten ist hier eben-

falls vielfältig. Das Unternehmen kann die Räume kostenlos zur 

Ver fügung stellen, die Ausstattung ganz oder teilweise subventi-

onieren oder einen Teil der entstehenden Entgelte für die Eltern 

übernehmen.

In Fragen der Kindertagespfl ege beraten die in fast allen Stadt- 

und Landkreisen bestehenden Tageselternvereine oder die Jugend-

ämter. 

Zur weiteren Information fi nden Sie ein Beispiel einer Muster-

vereinbarung für die Vermittlung von Tagespfl egepersonen im 

Anhang III. 4 zu diesem Leitfaden.

I. 4 Sonderfall

I. 4.1 Flexible Kinderbetreuung in 

Stuttgart im Kinderhaus Regenbogen 

Eine Kooperation von Kinderhaus Regenbogen und der I.S.AR. 

München gemeinnützige GmbH. L| BEISPIEL
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Träger:

I.S.AR. München gemeinnützige GmbH

Augustenstraße 16

80333 München

Telefon: 089 5502-9857

Telefax: 089 5502-9960

www.isar-muenchen.de

Ansprechpartner:

Herr Michael Walter

Telefon: 0711 664509-32

E-Mail: Michael.Walter@kinderhausregenbogen.org

Art des Angebots:

Flexible Kinderbetreuung – ein konkretes Angebot zur bes-

seren Vereinbarung von Beruf und Familie.

Integration in eine bestehende Einrichtung (Kinderhaus 

Regenbogen), d. h.:

• pädagogisch hochwertiges und innovatives Konzept

•  anregende, vorbereitete Umgebung mit vielfältigen 

Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

• großer Innen- und Außenbereich.

Anzahl der Kinder: Maximal 20 Kinder

Öffnungszeiten:

Von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Samstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Abendbetreuung: 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Weitere Bedarfe nach Absprache

Anzahl und Qualifi kation der Betreuer/-innen:

Ausschließlich Fachpersonal: Erzieher/-innen, Dipl. Sozial-

pädagoginnen und ein Dipl. Sozialpädagoge

0 Beispiel: Kinderhaus Regenbogen

Erfahrungen:

Durch eine professionelle und schnell verfügbare Betreu-

ungsmöglichkeit für Kinder wird eine Betreuungslücke ge-

schlossen, Familien werden in der Bewältigung ihres

Alltags unterstützt.

Kooperationen mit Unternehmen:

Zur Entlastung von angestellten Müttern und Vätern wird für 

Unternehmen eine fl exible und kurzfristig buchbare Betreu-

ung der Kinder geboten, wenn

• die reguläre Kinderbetreuung ausfällt,

• vorübergehend besondere Arbeitszeiten notwendig sind, 

oder

•  Mitarbeiter/-innen (auch aus dem Ausland) für Projekte nach 

Stuttgart kommen.

Unternehmen können spezielle Stunden- oder Tageskontin-

gente erwerben; Zugeschnitten auf die jeweiligen Bedarfe 

werden individuelle Pakete verhandelt.

Betriebsform/Träger der Kinderbetreuung:

Betriebsform: stunden-, tage-, wochenweise (auch in 

den Ferien) frei buchbar, unabhängig vom Wohnort, für 

Privatpersonen und Unternehmen. Im Einzelfall auch 

monatsweise möglich.

Kinderhaus Regenbogen
Vogelsangstraße 132, 70197 Stuttgart-West

27 
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28  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

Kindertagespfl ege Tageseinrichtung

•  Förderauftrag nach § 22 SGB VIII, persönliche Ausgestaltung 

durch Tagespfl egeperson

•  Förderauftrag nach §§ 22, 22a SGB VIII u. §§ 2, 2a KiTaG, 

pädagogische Konzeption, Evaluation, 

Sicherstellung durch Träger

• Erlaubnis nach § 43 SGB VIII bei persönlicher Eignung •  Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII, feste Kriterien für 

 Mindest-Standards

•  Individuelle Vermittlung eines bestimmten Kindes zu einer 

bestimmten Tagespfl egeperson

•  Allgemeine Kriterien der Zugänglichkeit, festgelegte 

Betreuungszeiten, Vertrag mit Träger

•  Qualifi zierung (mindestens 62 Unterrichtseinheiten) nach VwV

Kindertagespfl ege

• Fachkräfte (Berufsausbildung) nach KiTaG

Exkurs: Qualitative Unterschiede bei der Kindertagespfl ege und der Betreuung in einer

Kindertageseinrichtung

0000
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I. 5  Arbeitgeberzuschuss zur 

Kindertagesbetreuung

Der steuer- und sozialversicherungsfreie Zuschuss zur Kinderbe-

treuung (§ 3 Nr. 33 EStG) ist für Unternehmen, die keine eigenen 

Einrichtungen oder Belegplätze anbieten können, eine einfache 

und kostengünstige Möglichkeit, ihre Mitarbeiter/-innen bei der 

Kinderbetreuung fi nanziell zu unterstützen. Er wird zweckgebun-

den für die Kosten der Betreuung und Unterbringung von nicht 

schulpfl ichtigen Kindern in Kindertageseinrichtungen oder bei 

Tagespfl egepersonen eingesetzt und wird zusätzlich zum Gehalt 

ausbezahlt. Für Firmenangehörige ist dieser Zuschuss oft fi nan-

ziell lohnender als beispielsweise eine Gehaltserhöhung. Eine Be-

grenzung der Höhe gibt es nicht.

Voraussetzungen:

•  Die Leistungen müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn erbracht werden. Keine Barlohnumwandlung, keine 

Anrechnung auf sonstige  Leistungen wie Weihnachtsgeld

•  Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber nachweisen, dass der 

Zuschuss zweckentsprechend verwendet wird.

I. 6  Sonstige Optionen

I. 6.1  Kinderbetreuung für Notfälle

In der täglichen Praxis ist es wichtig, dass auch an eine Notfallbe-

treuung in Ausnahmesituationen gedacht wird, wenn die Regelbe-

treuung ausfällt oder nicht in Anspruch genommen werden kann. 

Eine Notsituation kann aufgrund verschiedener Konstellationen 

eintreten. Wenn beispielsweise Unterricht ausfällt oder die Eltern 

kurzfristig wegen dienstlicher Inanspruchnahme die Betreuung 

nicht gewährleisten können. Möglich ist auch, dass ein Kind er-

krankt und die Kindertageseinrichtung nicht besuchen kann.

Für einen solchen Notfall bietet sich zum Beispiel an, das Kind/

die Kinder mit zum Arbeitsplatz ins eigene Büro zu nehmen (so-

fern keine Sicherheitsbedenken bestehen). Es muss nicht immer 

ein separates Eltern-Kind-Zimmer sein. In Frage kommt auch eine 

Kooperation mit einer benachbarten Kindertageseinrichtung und/

oder einem Tageselternverein zur Aufnahme von Notfällen.

Notfallzimmer im Unternehmen

Für besondere Notfälle, wie Ausfall der regulären Kinderbetreu-

ung, wird im Unternehmen ein Eltern-Kind-Zimmer eingerichtet. 

Hier können zum einen die Eltern arbeiten, gleichzeitig können die 

Kinder unter Aufsicht der Eltern spielen oder anderweitig beschäf-

tigt werden. Die Ausstattung setzt sich normalerweise aus einer 

normalen Büroausstattung mit PC und kindgerechter Ausstattung 

wie Spieltisch und Bastelecke zusammen. Je nach Bedarf und Platz-

verhältnissen kann auch eine Schlaf- oder Liegemöglichkeit für das 

Kind eingerichtet werden. Die Investitionskosten sind sehr gering. 

Laufende Kosten entstehen nicht. Je nach Größe des Betriebes und 

Anzahl der in Frage kommenden Eltern muss eine organisatorische 

Lösung für die „Buchung“ des Zimmers gefunden werden.

Notfall-Tagespfl egepersonen

Hier kann eine über einen Tageselternverein zur Verfügung ste-

hende Tagespfl egeperson die Betreuung übernehmen. Je nach Si-

tuation und Absprache bereiten die Notbetreuer auch Mahlzeiten 

zu, übernehmen leichte Tätigkeiten im Haushalt und bringen bzw. 

holen die Kinder von der Schule oder Kindertageseinrichtung ab. 

Die Betreuung fi ndet im Haus der Familie oder der Tagespfl ege-

person statt.

0
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30  Möglichkeiten der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 

0 Beispiel: 

 ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Branche: Metallindustrie

Anzahl der Mitarbeiter/-innen (Stand 31.12. 2008):

3 750 (Stammhaus)

Art des Angebots:

Ferienprogramm in der ersten, zweiten und letzten Som-

merferienwoche

Ansprechpartnerin:

Frau Heidrun Mürdter, Telefon: 07151 26-3500

E-Mail: heidrun.muerdter@stihl.de

Anzahl der Kinder: Bis zu 50 Kinder pro Woche

Alter der Kinder:

Zwischen drei und 12 Jahren. Die Kinder sind nach Alter 

in fünf verschiedene Gruppen eingeteilt. Dies ermöglicht 

eine altersgerechte Betreuung.

Öffnungszeiten: Betreuung von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Anzahl und Qualifi kation der Betreuer/-innen 

Zehn Betreuer/-innen. Je Gruppe zwei Betreuer/-innen. 

Die Kursleiter/-innen sind pädagogische Fachkräfte, die 

in der Regel über eine Zusatzausbildung beispielsweise 

in Erlebnis- oder Theaterpädagogik verfügen.

Kosten:

Die Kosten von 166 Euro pro Woche und Kind werden je 

zur Hälfte von den Eltern und STIHL bzw. BOSCH über-

nommen. Die von den Firmen übernommenen Kosten 

werden als geldwerter Vorteil versteuert. Das Mittages-

sen liefert die STIHL Kantine, Getränke stellt BOSCH zur 

Verfügung. LL

I. 6  Sonstige Optionen

I. 6.2  Ferienbetreuung

Einen Sonderfall stellt die Betreuung in Ferienzeiten dar. Bei län-

geren Schließzeiten von Kindertageseinrichtungen und auch wäh-

rend der Schulferien stellt dies die berufstätigen Eltern oftmals 

vor Betreuungsprobleme, zumal nicht alle Gemeinden entspre-

chende Ferienbetreuung anbieten. Hier kann das Unternehmen 

den Eltern mit einem Ferienbetreuungsangebot tatkräftig unter 

die Arme greifen. Dazu schließt das Unternehmen mit einem 

Dienstleister einen Vertrag über die Ferienbetreuung ab, in der 

Dauer, Umfang, Anzahl der zu betreuenden Kinder, Leistungs-

umfang, Versicherungsschutz und Honorar geregelt werden. Als 

potenzielle Partner bieten sich an: Sportvereine, Jugend- und son-

stige Vereine, örtliche Musikschulen, Jugendtheater, Waldheime, 

Kirchen und Jugendzentren. Daneben bieten auch kommerzielle 

Anbieter die Erarbeitung von Ferienbetreuungskonzepten an.

In der Regel werden den Beschäftigten ein- bis zweiwöchige Ange-

bote unterbreitet. Die Kosten der Ferienbetreuung werden entwe-

der ganz oder teilweise von den Eltern übernommen. Die Organi-

sationskosten der Vorbereitung übernimmt das Unternehmen, das 

Unternehmen zahlt gegebenenfalls einen Anteil an den Kosten der 

Ferienbetreuung. Bei der Suche nach geeigneten Organisationen 

hilft die Kommune, das örtliche Jugend- oder Sportamt. Für die 

erstmalige Organisation sollte eine Vorlaufzeit von mindestens 

neun Monaten eingerechnet werden.

Übersteigt die Nachfrage der Eltern die Zahl der Plätze, sollte 

das Unternehmen eine weitgehend gerechte Regelung der Platz-

vergabe fi nden (Losentscheid, Bedürftigkeit, Eingang der Anmel-

dungen).

Gerade bei der Ferienbetreuung bietet es sich an, den Kontakt 

zu weiteren Unternehmen in der Kommune zu suchen, um ggf. 

gemeinsam eine Ferienbetreuung zu organisieren.

| BEISPIEL

Betriebsform/Träger der Ferienbetreuung:

Die Ferienbetreuung wird in Kooperation mit der Familien-

bildungsstätte Waiblingen und der Robert Bosch GmbH in 

Waiblingen durchgeführt. Die Familienbildungsstätte or-

ganisiert und führt in ihren Räumen ein Ferienprogramm 

für Kinder von Mitarbeitern/-innen von STIHL und BOSCH 

durch.
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